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PRÄAMBEL 

Der Markt Metten 

erläßt gemäß § 2 Abs. 1 und §§ 9 und 10 des Baugesetz
buches (BauGB) in der Fassung vom 8.1 2.1986, Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (B0) i .d.F . 
der Be kanntmachung vom 26.10.82 (GVßl. S.9o3) Art. 91 der 
Bayer. Bauordnung · (BayB0) i .d. F. vom 1.7.1984 in der Ver
ordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNV0) 
i .d.F. vom 15.9 . 1977 diesen Bebauungsplan als Satzung. 

S a t z u n g 

§ 
,, 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet-An der Donaustrasse in der 
Fassung vom 16 .03. 89 ist beschlossen . 

§ 2 

-Der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen ist gemäß 
§ 12 Satz 4 BauGB mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich. 



Hinweise zur Bebauung wegen der 
Lage im Oberschwemmungsgebiet der Donau 

Die Bauwerke und deren Einrichtungen sind der Oberschwemmungsgefahr anzu
passen. Die Erdgeschoßfußbodenoberkante der Gebäude (EFOK) sollte deshalb 
bei zweigeschossiger Bauweise (Schlafräume nur im Obergeschoß) mindestens 
313,60 m ü. NN oder höher liegen. Für Wohnzwecke sollte keine eingeschos
sige Bauweise zugelassen werden. 

Wir empfehlen, entweder keinen Keller zu errichten oder die außenliegenden 
Kellereingänge oder Lichtschächte bis EFOK hochzuziehen. Die Keller 
sollten bis auf diese Höhe wasserdicht erstellt werden. Hochwertige, nicht 
transportable Betriebseinrichtungen (Energiezentralen u. dgl.) sollten bis 
auf Kote 316,35 m ü. NN gegen Hochwasser geschützt werden. 

Zur Vermeidung von verstärktem Drängewasseranfall sind die verbleibenden 
Baugruben mit dem anstehenden Material wieder zu verfüllen. Stark durch
lässiges Material (Kies, Sand o. ä.} sollte dazu nicht verwendet werden. 

Die Lagerung wassergefährdender Stoffe (z. B. Heizöl} hat entsprechend 
der Anlagen- und Fachbetriebsverordnung - VAwSF zu erfolgen. Die ent
sprechenden Lagerräume sind bis auf 316,35 m ü. NN gegen Hochwasser zu 
schützen. Bei unterirdischer Lagerung sind die Behälter auf vollen Auf
trieb zu bemessen. Ein geprüfter Nachweis darüber sollte mit dem Bauan
trag dem Landratsamt vorgelegt werden. 

Metten, 17.07.1989 
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0. 1 • BAUWEISE: 
0. 1 • 1 . offen 

0.2. MINDESTGRöSSE DER BAUGRUNDSTOCKE: 
entfä1H 

0.3 . FIRSTR I CHTUNG: 
entfällt 

0.4. EINFRIEDUNGEN: 
0.4.1. Art und Ausführung: Maschendrahtzaun aus verzinktem Maschendraht 

mit Stahlrohr- und T-Eisensäulen 
Höhe des Zaunes: über Straßen- bzw. Gehsteigoberkante 

höchstens 2,0 m ohne Sockel 

0.5. GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE: 
ßei Nebengebäuden bis 3,0 m Traufhöhe kann die Nachbargrenze 
b1s 20 % der Länge bebaut werden. Darüberhinaus ist der Grenz
anbau ausnahms,,.1eise in beiderseitigem Einverständnis z.u1äss1g. 

0. 6. GEßÄU DE : 

Gebäude müssen in ihrem Erscheinungsbild der städtebaulichen 
Situation am Ortse1ngang Rechnung tragen. Die Baumassen sind 
differenziert zu verteilen, großflächige Gebäude sind entsprechend 
zu gliedern (z.ß. aneinandergesetzte Pultdächer etc.). 

0.6.1. Verwaltungs-, Sozial- und Wohngebäude: 
Zur planlichen 

Dachform: 

Festsetzung der Ziffer 2 .1 .1. 

Dachdeckung: 
v/andhöhe: 

0.6.2. Betriebsgebäude: 

Satteldach bzw. Pultdach 28 - 36° 
Pfannen, Ziegel bni. braune Metalldeckung 
nicht über 6,30 m ab Straßenniveau 

Zur p1anlichen Festsetzung der Ziffer 2.1.2, 

Dachform: Satteldach bzw. Pultdach 5 - 25° 
Dachdeckung: alle harten Dachdeckungen. rot oder braun 
Wandhöhe: nicht über 7,00 m ab Straßenniveau 

0.6.3. Flachdachausführungen rur Verbindungstrakte und sonstige 
untergeordnete Baukörper s1nd zulässig. 
Dachneigung: O - 25° 
Dachdeckung und 
vJandflöhe: wie bei 0.6.1. oder 0.6.2. 

0.6.4. Die Erdgeschoß-Fußbodenoberkante (EF0K) muß mindestens auf der 
Kote 313 1 60 m über NN oder höher zu liegen kommen. 

0.7. FASSADEMGESTALTUNG: 
0.7.1. Zulässig sind Putzflächen, putzstrukturähnliche Platten 

und Holzverkleidungen ab Erdgeschoßdecke. 
Aufgesatte1te Pfettenüberstände sind zulässig 
(auch bei gewerblich genutzten Gebäuden). 

1 . 

" 



l_ T E . X J L I C H E __ F E S T S l_ l Z U N G _l_ N j 
1 

O.~. BEPFLANZUNG: 1 

o.s.1. Auf den 1ewei1igen Grundstücksflächen s1nd auf je 500 m2 

mindestens ein großkroniger Baum standortgemäßer, heimischer Art 
zu pflanzen. 

o. 8. 2. Detai 11 i erte Festsetzungen zur Bepflanzung· u-nd Gestaltung der nicht 
bebauten flächen sind in Freiflächengestaltungsplänen darzustellen. 
D1e Freiflächengestaltungspl äne sind mit den jeweiligen Bauanträgen 
vorzulegen. 
Die Bodenversiegelung (Teerung) ist auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu beschränken. Auf die gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien des Innern und für ErnJhrung, Landwirtschaft und 
Forsten vom 27.3.1985 {MAßl. Nr. 10/1985) "Erhalt\lng der Versickerungs
fähi gke it von n äche n II wird hi ngewi ese n. 

0.8.3. Zur Gliederung und Auflockerung der einzelnen Gewerbeflächen inner
halb des Geltungsbereiches wird zw1schen den einzelnen geplanten 
Grundstücksgrenzen und entlang der Fernwasserleitung (Grünzone) eine 
ßepfl anzung vorgesehen. 

0.8.4. FUr die Pfl anzmaßnahmen geeignete 
a} Großbäume 

Acer platonoides 
Acer pseudoplatanus 
Betula pendul a 
Fagus sylvati Ci! 
Ti1ia cordata 

b) Kleinbäume 
Acer campestre 
Carpinus betulus 
Malus sylvestris 
Prunus avium 
Pyrus communis 
Sorbus aucuparia 

c) Sträucher 
Cornus mas 
Coryl us ave 11 ana 
Crataegus monogyna 
Hippophae rhamnoides 

Rharnnus catharticus 
Rosa rub1ginos@ 

d) Klettergehölze 

Parthenocissus tricuspidata 
"Veitch1i" 
Polygonum aubertii 

e) Pflanzgrößen 
Baumreihen, Alleen: 
Einzel bäume : 

Aufpfl anzung: 

Gehölze: 

Spitzahorn 
Bergahorn 
Sandhi rke 
Rotbuche 
Winterl1nde 

Feldahorn 
Hainbuche 
Holzapfel 
Voge1 kirsche 
~/i 1 dbi rne 
Eberesche 

Korne 1 kirsche 
Hasel 
~Je i ßdorn 
Sanddorn 

Kreuzdorn 
Weinrose (einzeln beimischen) 

Selbstklimmender Wein 
Schlingknöterich 

Hochstamm, StU f6/18 c~~ - i 
Stammbusch oder Hochstamm 
StU 16/17 cm bei Großbäumen 
StU 14/16 cm bei Kleinbäumen 
Sträucher 2 x v. mind. 100/150 cm 
Heister 2 x v. mind. 100/150 cm 
(Bäume und Str~ucher) 



ZEICHENERK[A-RUNG FUR - □ I E PLANLICHEN FESTSETZUNGEN! ,._______ __ ---- ------------

1 . ART DER BP.ULICHEN NUTZUNG: 
1.1 . GEWERBLICME ßAUFLÄCHEN: 
1.1 .1. GE Gewerbegebiet§ 8 BauNVO 

Abs. 2 Zulässig sind: 
Ziffer 1 

Ziffer 2 

Abs. 3 Ausnahmswatse 
Ziffer 1 

Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, 
Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
soweit diese Anlagen für die Umgebung 
keine erheb11chen Nachteile oder Be
lästigungen zur Folge haben können. 
Geschäfts-. Büro-und Verwa1tungsgebäude 

können zugelassen werden: 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereit
schaftspersonen, sowie für Betriebs
inhaber und Betriebsleiter. 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG: 
Siehe Ziffer O. 6.1. und O. 6. 2. 

2.1 .1. Ge lante Verwaltungs-, S9zfal~ und Wohn ebäude 
als Höchstgrenze Erdgeschoß und 1 Vollgeschoß 
GRZ "' 0, 6 GFZ "" 1 , 2 
soweit sich n1cht aus den sonstigen Fest
setzungen geringere Werte ergeben. 

2.1.2. Geplante Betriebsgebäude 
als Höchstgrenze Erdgeschoß 

3. 

3.1. 
3.2. 

GRZ "' 0,6 GFZ = 1 ,2 
soweit sich nicht aus den sonstigen Fest
setzungen geringere Werte ergeben. 

BAUWEISE, ßAULINIEN, BAUGRENZE~: 

0 offene Bauweise 
Baugrenze 

6, VERKEl!RSFLACHEN: 

6.1. 
6.2. 

6.3. 

7 . 

7 .1. 

8. 

8.1. 
8.2. 

Straßenverkehrsflächen (Fahrbahn) 6. 4, c::==:::i Gehweg 
Straßenbegrenzungs11nfe 
Sichtdreiecke: Innerhalb der Sichtdre1ecke 
darf die Sicht ab 0,80.rn über Straßenober
kante durch nichts behindert werden. 

FLÄCHEN FOR VEnSORGUNGSANLAGEN. FOR OIE VERWERTUNG ODER BESEITIGUNG ____________ .;_,_, ______________ .~ 

VON AB~IASSER ODER FESTEN ABFALLSTOFFEN, SOWIE FOR Aß LAGERUNGEN: 
Elektrizität (Trafostation) 

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTAB\-/ASSERLEITUNGEN: 
_ O fWLO-◊

-◊.!..!_◊-◊-

Fernwasserleitung 
20- KV-Erd ka be 1 

8 . 3.-o-K-◊- Kanal 
8 .4.-◊-F-◊- Fernmelde- J 

kabel 

9. GRONFLÄCHEN: 
9.1. öffentlich, GrUnfläche. 

StraßenbegleitgrUn 
9. 2. - ----, private 

ürün'flache 
_____ _, 



ZEICHENERKLÄRUNG FUR-· OIE PLANLICHEN FESTSETZUNG~-

1 O. WASSERFLÄCHEN UND · FLÄCHEN FOR DIE WASSER~JIRTSCHAFT: 

10.1. ._ _ _._ l~assergraben 

13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASStlAHMEN ZUM SCHUTZ. 
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTIIICKLUNG DER LANDSCHAFT: 

13.1. Zu pf1 anzende Bäume 

13.1.1. Einzelbäume 

0 
0 

13.2. Gehtilzpflanz.ung 

1.3. 2. 11 -.. ~ .'!"'. M-· 1.9 .. ~ 

13. 3. 

15. 

15. 1. 

15.2. 

15 .3. 

SONSTIGE PLJ\NZEICHEN: 

•• i • •••• .,............. 

--- -

Großbaum Uber 15 m Höh\ 

Kleinbaum bis 15 m Höhe 

lockere. raumb1ldende Strauchpflanzung 

bestehender und zu erhaltender 
Busch- und Baumbestand 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes 

mi1 Leitungsrechten zu belastende Fläche 

Einzäunungslinie 

--' 



~~LCAEN'f'R°Kt ÄRUN§ FÜR O I E PLANt_iCHEf HINWEIS[l 

16. 

1 6. 1 • 

16. 2. 

KE~~ZE!CHNUNGEN UNO NACHRICHTLICHE OBERNAHMEN: 

\ 2 

1 4 

S 6 

Nutzungsschablone 
Feld 1 = Baugebiet 
Feld 2 = Baugeb1etsnumerierung 
Feld 3 = Grundflächenzahl 
Feld 4 = Geschoßflächenzahl 
Feld 5 = Traufhöhe 
Feld 6 = Bauweise 

Teilung der GrundstUcke im Rahmen 
einer geordneten bau11chen Entwicklung 
(neu zu vennessen) 

17. KARTENZEICHEN FOR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN: 

17 .1. 

17.1.1. 

17.1.2. 

17.1.3. 

18. 

18. 1. 

18. 2. 

19. 

19. 1 , 

19. 2. 

20. 

20.1 • 

20.2. 

- - - ------------·- .. -----------·--------
GRrnZPUNKTE UND GRENZEN: 

0 

' ------ - -----

BAU\~ERKE: 

~ffilHffi 
~IEGE: --

VERSCHIEDENES: 

349/6 

'I ' 1 'I ' 

Grenzstein 

FlurstUcksgrenze, Ufer1 inie 

Nutzungsartengrenze, 
Fahrbahnbegrenzung (Randstein) 

~ohngebäude (Mittelstrich= F1rstr1chtung) 

Nebengebäude (Mfttelstrfch = F1rstrfchtung) 

abgemarkter Weg 

nicht abgemarkter Weg 

Fl urstUcksnummer 

Böschung 

1 1 

.. 

f 

f 
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